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Neues ambulantes Gesamt-Tarifsystem:  
Ambulante Pauschalen & TARDOC

Liebe Medics-Kundin, lieber Medics-Kunde 
 
Ab dem 1. Januar 2026 werden ambulante ärztliche Leistungen auf der Grundlage eines Gesamt-Tarifsystems ab-
gerechnet, das sich aus der Einzelleistungstarifstruktur TARDOC und den Ambulanten Pauschalen zusammensetzt. 
In diesem Gesamtsystem erfolgt jede Abrechnung entweder über TARDOC oder über Ambulante Pauschalen. Eine  
gemischte Abrechnung ist nicht zulässig.

Abrechnung von Laborleistungen im Rahmen der Ambulanten Pauschalen
Laborleistungen im ambulanten Bereich werden ab dem 1. Januar 2026 im Rahmen der obligatorischen Krankenpfle-
geversicherung (OKP) via Analysenliste (AL) entweder mit den Krankenkassen respektive Patient:innen oder neu di-
rekt mit den Auftraggeber:innen abgerechnet. Wird eine Leistung erbracht, welche in den Anwendungsbereich des 
ambulanten Pauschalsystems fällt, müssen diese Leistungen über Ambulante Pauschalen abgerechnet werden.

	● TARDOC: Die verordneten Laborleistungen werden mit den Krankenkassen respektive Patient:innen abgerechnet.
	● Ambulante Pauschalen: Die verordneten Laborleistungen werden neu direkt mit den Auftraggeber:innen  

	 abgerechnet.

Bitte teilen Sie uns bei Ihren Laborverordnungen mit, ob die Laborleistungen respektive der Auftrag via Ambulante 
Pauschalen abgerechnet und somit die Rechnungsstellung an die Auftraggeber:innen gemacht werden muss.

	● Auftragsformulare: Bei der Verwendung von Auftragsformularen markieren Sie bitte bei der Rechnungsstellung  
	 «Andere:» und ergänzen mit «Auftraggeber:in (ambulante Pauschale)».

	● Elektronische Auftragserfassung (e.auftrag): Bei der digitalen Verordnung von Aufträgen vermerken Sie bitte  
	 unter «Auftragsdaten» → «Allgemeine Angaben» → «Bemerkung zum Auftrag» folgendes:  
	 «Rechnung an Auftraggeber:in (Ambulante Pauschale)»

Inwieweit sich eine zuverlässige Zuteilung von Laborleistungen zu Ambulanten Pauschalen schon bei der Auftragser-
teilung vornehmen lässt, wird erst die Anwendung des neuen ambulanten Tarifsystems zeigen. Wir bitten Sie, die An-
gaben nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, um den Aufwand für alle Beteiligten möglichst gering zu hal-
ten und allfällige Rückweisungen und Rechnungskorrekturen möglichst zu vermeiden.

Bei allfälligen Fragen oder Anliegen stehen wir gerne zur Verfügung und bedanken uns für die gute und proaktive  
Zusammenarbeit.  

Beste Grüsse 
Ihr Medics-Team


